
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1974/4/24 9Os180/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1974

Norm

StPO §23

Rechtssatz

Protokollführungstätigkeit ist nur die Aufnahme des Protokolls während der gemäß §§ 23, 101, 271, 272, 343, 447, 452

Z 7 StPO eine Protokollierung (niederschriftliche Aufzeichnung) erheischenden gerichtlichen Amtshandlungen; die

spätere Übertragung des kurzschriftlichen Protokolls in Langschrift oder Maschinschrift gehört nicht mehr zur

"Protokollführung".
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